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"Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt die Freiheit,
seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln,
sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeu-
gung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der
Öffentlichkeit oder privat durch Lehre, Ausübung, Got-
tesdienst und Vollziehung von Riten zu bekunden." (Art.
18, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte)

Vor drei Jahren waren wir von den Vereinten Nationen
eingeladen worden, unseren Antrag auf Zuerkennung des
ECOSOC-Status vor dem Entscheidungsgremium zu ver-
treten und gegebenenfalls auch zu verteidigen. Wir erleb-
ten ein diplomatisches Schauspiel, ein Spiel der ver-
schiedenen Kräfte und Blöcke um die Entscheidungsho-
heit: hier die europäischen Staaten, die Vereinigten Staa-
ten und Kanada und die sie zeitweilig umbuhlenden ehe-
maligen Ostblockstaaten, da als nahezu monolithischer
Block die islamischen Staaten und dann die anderen wie
die Volksrepublik China, Kuba, Indien und andere. Unse-
re Aufgabe bestand darin, eine Mehrzahl der Vertreter der
anwesenden stimmberechtigten Staaten auf unsere Seite
zu ziehen, denn unsere Anerkennung war durchaus nicht
sicher, zumal unsere Anträge zu Zeiten des Kalten Krie-
ges am Votum der sozialistischen  Staaten gescheitert
waren. Ja sogar einmal wurden wir - was für eine einzel-
ne Organisation sehr ungewöhnlich ist - von den Verein-
ten Nationen als Handlanger Südafrikas namentlich ver-
urteilt, weil wir darauf bestanden, dass die SWAPO eige-
ne Gefangenenlager unterhalten würde, was ein Jahr spä-
ter vom Internationalen Roten Kreuz bestätigt wurde.

Jetzt war die Situation anders; von der VR China und
Kuba hatten wir mit Sicherheit keine Stimme zu erwarten,
aber die anderen trauten wir uns zu zu gewinnen. Mit
jedem Schritt auf einen der Delegierten zu, befassten sie
sich plötzlich sehr intensiv mit der IGFM. Nicht, dass sie
ausführlich mit uns sprachen, nein, sie untersuchten
unsere Web-Seite, ob wir eventuell über Menschen-
rechtsdefizite in deren Ländern berichteten. Und so kam
es dann auch: der uns bis dahin gewogene indische Ver-
treter wies uns plötzlich schroff zurück, bezichtigte uns,
die Unwahrheit zu behaupten, und wirkte auf die Kollegen
ein, uns keine Stimme zu geben. Er hatte auf unserer
Web-Seite eine Pressemitteilung gefunden, in der wir
über ein Anti-Konversionsgesetz im Bundesstaat Orissa
in Indien berichtet hatten. Danach durften Hindus bei
Strafandrohung ihre Religion nicht wechseln. Dies war

EDITORIAL

Liebe Leser,

Karl Hafen, Geschäftsführender
Vorsitzender der IGFM.

insofern pikant, als dass sich dieses Gesetz vor allem an
die Unberührbaren richtete, die in ihrer verzweifelten Lage
angekündigt hatten, zu dem Glauben zu wechseln, der
ihnen Aufstieg, eine ausreichende Krankenversorgung und
ihren Kindern den Schulbesuch ermöglichen würde. Pikant
auch deshalb, weil dadurch offensichtlich wurde, dass die
als abgeschafft verkündete Kastengesellschaft weiter existierte.

Der indische Delegierte wies unsere Behauptung als drei-
ste Unwahrheit zurück und verlangte an Ort und Stelle die
Beweise. Diese in New York zu erbringen, war sehr schwer,
zumal wir unter Zeitdruck standen und plötzlich von allen
Seiten Delegierte - auch aus freundlich gesinnten Staaten -
auf uns eindrangen und Beweise verlangten, ansonsten sie
sich "gezwungen" sähen, unserem Antrag ihre Stimme zu
verweigern. Es war mühselig, aber wir haben die Delegier-
ten - bis auf den indischen - ausreichend überzeugen kön-
nen, und haben den Status letztlich auch erhalten.

Wir waren nicht unmittelbar von dem Anti-Konversionsge-
setz betroffen, aber Milliarden Menschen sind es. Ob man
es nun Anti-Konversionsgesetz nennt oder einfach nur die
Scharia zu Rate zieht, in vielen Staaten ist die Aufgabe
einer Religion oder der Wechsel von einer Religion zur
anderen mit Nachteilen verbunden, es können sogar
Todesurteile ausgesprochen werden. Dass jeder die Frei-
heit (hat), seine Religion oder seine Überzeugung zu wech-
seln, muß der Regelfall werden. Wir kämpfen für dieses
Menschenrecht und für die Freiheit der Menschen, denen
man dieses Recht beschnitten hat.

Karl Hafen, Geschäftsführender Vorsitzender
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Erst die Christen vertreiben, dann in die EU?

Nahezu unbeachtet von den euro-
päischen Medien hat die rechts-
gerichtete türkische Organisation
"Graue Wölfe" nach eigenen
Angaben 2,5 Millionen Unter-
schriften zur Vertreibung des
orthodoxen Patriarchats aus
Istanbul gesammelt. 

Der Vorsitzende der Grauen Wölfe
Kemal Kerimdij erklärte im Juli 2006
gegenüber einer zypriotischen Zeitung:
"In zwei Jahren wird es uns gelingen,
das Patriarchat zu schließen. Wir wollen
seine Anwesenheit auf unserem Territo-
rium nicht." Während der türkische
Ministerpräsident Erdogan in einer par-
lamentarischen Versammlung des Euro-
parates Mitte des Jahres noch vor einer
zunehmenden Islam- und Fremden-
feindlichkeit in der Welt warnte, in der
"wir Muslime uns immer stärker bela-
gert fühlen", stellte der in Istanbul resi-
dierende Patriarch Bartholomäus I.,
Ehren-Oberhaupt von 250 Millionen
orthodoxer Christen, fest, dass sich die
Situation der Christen "vom Schlechten
zum Schlechteren" wende. 

Nach türkischem Recht muß der grie-
chisch-orthodoxe Patriarch wie prinzi-
piell alle anderen  Geistlichen die türki-
sche Staatsangehörigkeit besitzen. Bei
der geringen Zahl der in der Türkei ver-
bliebenen griechisch-orthodoxen Chri-
sten wird es zunehmend schwieriger,
geeignete türkische Persönlichkeiten als
Nachfolger für das hohe Priesteramt zu
finden. 

Zudem erkennt die türkische Regierung
Bartholomäus I. nur als Leiter der grie-
chisch-orthodoxen Gemeinde in der
Türkei und nicht als geistliches Ober-
haupt der orthodoxen Weltkirche (Öku-

Wir sind empört! 
Scheinheiliger geht es nicht!

menisches Patriarchat) an. Da seit der
Schließung des griechisch-orthodoxen
Theologenseminars 1971 kein Priester
mehr ausgebildet werden konnte, steht
nach dem Tod von Patriarch Bartholo-
mäus I. zu befürchten, dass die Kirche
verwaist und sich der türkische Staat an
den Kirchen und an seinen über tausend
Jahre zusammengetragenen Werten und
Schätzen bereichert. Und nicht nur das
Patriarchat hat diese Sorgen:  

Weil der Priesternachwuchs fehlt und es
ausländischen Pfarrern nicht erlaubt ist,
in armenischen, syrisch-orthodoxen
oder anderen einheimischen Kirchenge-
meinden tätig zu werden, sind viele
Gemeinden von der Aufgabe, verbun-
den mit dem Verlust des Kircheneigen-
tums, also auch der Immobilien,

bedroht. Vergleichen wir diese Situation
mit der Lage der türkischen Moschee-
gemeinden in Deutschland, in denen zu
Hunderten islamische Geistliche aus der
Türkei eingesetzt werden, wird die
ungleiche Rechtslage der Christen nur
allzu deutlich.

Die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) fordert den
EU-Ministerrat auf, angesichts der
negativen Entwicklung in der Türkei
eine deutliche Klärung der Vorgänge in
der Türkei zu verlangen und konsequent
auf der Erfüllung der Kopenhagener
Kriterien zu bestehen. Von der türki-
schen Regierung fordert die IGFM als
Zeichen, dass sie es ernst meint mit
ihren Versprechen, die Religionsfreiheit
zu achten, die Öffnung des griechisch-

TÜRKEI

Während Extremisten dagegen agitieren, freut sich der  Ökumenische Patri-
arch Bartholomäus I. von Konstantinopel  auf den Türkeibesuch von Papst
Benedikt.
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schen Hochschule zu widersetzen, da es
24 theologische Fakultäten für Muslime
in unserem Land gibt", und hoffnungs-
vollen Ansätzen für die Rückkehr ver-
triebener und geflohener Christen aus
der Türkei ist festzustellen, dass die Ver-
sprechen, den einheimischen Christen
volle Religionsfreiheit zu gewähren,
nicht mit dem nötigen Ehrgeiz verfolgt
werden.

Die Internationale Gesellschaft für Men-
schenrechte und die Unterzeichner stel-
len fest, dass Religionsfreiheit keine
Gefälligkeit, sondern ein Recht ist, dass
der türkische Staat zu schützen hat,
wozu auch das Recht auf Ausbildung
des Priesternachwuchses gehört. Die
Unterzeichner fordern die türkische
Regierung auf, der Öffnung des theolo-
gischen Seminars auf Chalki bis zum 3.
Oktober 2006 - das wäre ein Jahr nach
Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen -
zuzustimmen. Sollte sich die türkische
Regierung dazu nicht in der Lage sehen,
soll der EU-Ministerrat die Gespräche
bis zur Bekanntgabe eines akzeptablen
und verbindlichen Termins für die Öff-
nung des Seminars unterbrechen. 

Die Appell-Anzeige der IGFM wurde
mit den Namen von mehreren Hun-
dert Erstunterzeichnern am 29. Sep-
tember 2007 in der Tageszeitung
�Die Welt� veröffentlicht. Nachste-
hend dokumentieren wir  die Namen
weiterer Bürger, die sich der IGFM-
Appellaktion angeschlossen haben:

orthodoxen Theologieseminars auf der
türkischen "Prinzeninsel" Heybeliada
(Chalki) bis zum 3. Oktober 2006.

An den EU-Ministerrat
An die türkische Regierung

Im Sommer 1971 - also vor 35 Jahren -
wurde als Folge einer Entscheidung des
türkischen Verfassungsgerichtshofes
der Lehrbetrieb in der 1844 gegründe-
ten theologischen Fakultät von Chalki
eingestellt. Seither wird das Gebäude
von Mitarbeitern der orthodoxen Kirche
so gepflegt, dass der Betrieb jederzeit
wieder aufgenommen werden könnte. 

Die EU, deren Mitgliedschaft die Tür-
kei anstrebt, verlangte mehrfach die
Wiederöffnung des Priesterseminars
und machte dies u.a. in den Kopenhage-
ner Kriterien zur Vorbedingung für die
Aufnahme von Beitrittsgesprächen.
Noch am 23. Januar 2006 forderte der
EU-Ministerrat in einem Türkei-Doku-
ment das Recht auf Ausbildung christ-
licher Geistlicher und bezog neben der
Forderung nach Öffnung des grie-
chisch-orthodoxen theologischen Semi-
nars auch die Öffnung des seit 1970
geschlossenen Seminars der armeni-
schen Christen in Üskudar am Bosporus
mit ein.

Nach der öffentlichen Äußerung des
türkischen Unterrichtsministers Hesey-
in Cem im Jahre 2003, wonach es kei-
nen Grund gebe, "sich einer theologi-

Bartholomaios I.: 
Das türkische Volk
freut sich auf den
Papst

Der Ökumenische Patriarch Bartholo-
maios I. von Konstantinopel betrachtet
die Reise von Papst Benedikt XVI. in
die Türkei (28. November - 1. Dezem-
ber) als eine Gelegenheit, die freund-
schaftlichen Bande zwischen Christen
und Muslimen zu vertiefen. Die Span-
nungen, zu denen es im Zuge der Vor-
lesung des Heiligen Vaters an der
Regensburger Universität kam, seien
nur ein Grund mehr, "um die Reise zu
rechtfertigen", betonte der Patriarch
am Freitag. Das türkische Volk blicke
dem Besuch Benedikts XVI. voller
Freude entgegen, fügte er hinzu. 

Die Idee zum Papstbesuch in die Tür-
kei stammt ursprünglich vom Ökume-
nischen Patriarchen. Er hatte den
Bischof von Rom eingeladen, nach
Istanbul zu kommen, um den ökumeni-
schen Dialog voranzutreiben - mit dem
Ziel, das seit 1954 bestehende Schisma
zu überwinden. Die überwältigende
Mehrheit der 69,5 Millionen Türken
sind Muslime. Unter ihnen leben rund
35.000 Katholiken. 

Am 9. Februar dieses Jahres hatte der
damalige Pressesprecher Benedikts
XVI., Joaquín Navarro-Valls, den
Papstbesuch von Seiten des Heiligen
Stuhls offiziell bestätigt. 

Kurz darauf sprach Walter Kardinal
Kasper, Präsident des Päpstlichen
Rates zur Förderung der Einheit der
Christen, von einer "Feuerprobe" für
die muslimisch-christlichen Beziehun-
gen. Benedikt  könnte seine Pastoral-
reise nach Istanbul zum Anlass neh-
men, um die türkische Regierung zu
ermutigen, die bestehenden Restriktio-
nen für christliche Kirchen und Schu-
len zu lockern oder ganz aufzuheben.
Er ist sich sicher, dass dieser gegensei-
tige Austausch die kirchliche Brüder-
lichkeit stärke und die Zusammenar-
beit in den gemeinsamen Projekten
erleichtere. 

Klaus Adolf, Bonn; Jean Antar, Bonn; Uwe Barz, Berlin; Doris u. Herbert Beckers, Aachen; Bernd Blanke,
Magdeburg; Hans Bock, Brühl; Kin-Arno u. Britta Bohr, Lüneburg; Otto Bongartz, Köln; Christoph Borgans,
Hoppstädten; Rüdiger Brakebusch, Hamburg; Gabriele Buechler, Berlin; Mechthild Burgholz, Münster;
Gerold von Busse, Niederkleveez; Elisabeth Christ, Duisburg; Dr. Udo Dietzmann, Mechernich; Dipl.-Ing.
Wolfg. u. Nora Dubral, Seefeld; Eberhard Duell, Ansbach; Eberhard Ebel, Celle; Stefanie Eckardt, Zeuthen;
Josef Enderle, Freiburg; Waltraud Fach, Bonn; Thomas Fischer-Nerenberg, Frankfurt; Josef Flügel, Bad
Homburg; Dr.Hildegard Förster, Hamburg; Pfr.i.R.Hans-Christoph Gensichen, Steinebach; Eike u.Brigitte
Gerhold, Hamburg; Georg u. Ilona Grimm, Bad Endorf; Wilhelm Haun, Bad Salzuflen; Josef Heger, Erbach;
Albert Heiers, Olsberg; Hans-Ulrich Herig, Dortmund; OSt.R.Peder Hjuler, Esbjerg N; Maria Holst, Hamburg;
Dr. Johannes Holzhausen, Delligsen; Edgar Hügel, Grefrath; Manfred Jesse, Selk; Marianne u. Hans-Otto
Kaczor, Timmendorfer Strand; Rolf M. Kampmann, Frankfurt; August Keseling, Papenburg; Karl-Heinz Kle-
fisch, Overath; Michael Krebs, Trier; Joachim Krüger, Wartmannsroth; Evelyn Küter, ; Christine Lamers, Vet-
telschoß; Horst Helmut Landsmann, Bad Schwartau; Dr.med.Wolf Rüdiger Loerbroks, Lüneburg;
Dr.med.Klaus Lücke, Oberhausen; Dr.Hans-Christian Mayer, Bremen; E. Mohr, Hamburg; Hans-Joachim
Müller, Bad Wildungen; Werner Müller, München; Daniel Neumann-Kamps, Düsseldorf; Herbert Nölting,
Hamburg; Gudrun Pelz, Berlin; Werner Pelz, Seeheim-Jug.; Walter Pfuhl, Bückenburg; Manfred Pilz, Göttin-
gen; Sebastian Plath, Göttingen; Stud.-Dir.a.D.Anton A. Pritzl, Lüdinghausen; Ursula Renner, Bottrop; Detlef
Römer, Bensheim; Pastor Prof.Gerhard Jan Rötting DD, Bischoffen; Wolfgang u. Evelyn Ruprecht, Berlin;
Andreas Sakkas, Königstein; Prof.Dr.Christian u.Christiane Salzmann, Osnabrück; Dr.Manuela Schüller,
Schwabach; Maik Seewald, Nürnberg; Dr.Richard u. Helga Simon, Stadtallendorf; M. Sohlich, Kiel; Paul-
Gerd Stegemann, Hattingen; Dr. Gernot Steinhilper, Bredenbeck; Dr.Johannes Stoffers, Mettmann; Dr.Ruth
Suga, Köln; A. Thiemann, Oldenburg; Wolfgang Urban, Oelde; Helmut Viefhaus, Essen; Bernhard Völkl,
Nürnberg; Oda Walendy, Mönchen-Gladbach; Dr.Heidi Wille, Fürth; Burkhard M. Willimsky, Berlin; Hermann
Willmann, Neustadt; Dr.Detmar Wüsthoff, Wehrdol; Dr.Karl Zeller, Ludwigshafen.
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Wer sich noch an das Osteuropa
vor 1990 oder an die untergegan-
gene DDR erinnert, dem wird in
Kuba vieles bekannt vorkommen: 
Die riesigen Propagandatafeln im
Straßenbild ("Vaterland oder Tod"
etc.), ein manipulierter Wechsel-
kurs, der Kuba zu einem für Touri-
sten teuren Land macht (erinnern
Sie sich noch an den Zwangsum-
tausch DM West gegen teure Ost-
mark?), das Blockwartsystem zur
lückenlosen Überwachung (in
Kuba nennt man es CDR - ComitØs
de Defensa de la Revolución) oder
die Geheimnistuerei um die
Gesundheit der Parteiführer.

So wie die Krankheiten von Breschnew,
Andropow, Tschernenko und all der
anderen immer ein Staatsgeheimnis
waren, so ist es auch bei Fidel Castro.
Man weiß nicht einmal, wo er behandelt
wird - im Krankenhaus, zu Hause oder

sonstwo. Der Überwachungsstaat mani-
festiert sich bisweilen auf skurrile Art
und Weise. 

So gibt es sieben verschiedenfarbige
Autokennzeichen, damit die Polizei bei
den häufigen Kontrollen in dem anson-
sten sehr überschaubaren Straßenverkehr
nicht versehentlich die falschen belästigt: 

weiß: Minister / Zentralkomitee
grün oliv: Militär
grün hell: Innenministerium
blau: sonstige Behörden
orange mit T: Touristen/Mietwagen
gelb: Privatpersonen
schwarz: Diplomaten

Richtig: Kontrolliert werden im Wesent-
lichen die gelben und die orangefarbigen
Kennzeichen. Bei den anderen könnte

ein kleiner Polizist sich leicht die Finger
verbrennen.

Kubaner unterliegen einem Kontaktver-
bot zu Ausländern. Die ohnehin sehr
wenigen Privattaxis dürfen keine Auslän-
der transportieren. Ausländische Touri-
sten werden auf den Straßen nur äußerst
vorsichtig und ängstlich angesprochen -
und nur, wenn kein Polizist in der Nähe
ist. Die Vermietung privater Gästezim-
mer (casas particulares) an Ausländer
bedarf einer staatlichen Genehmigung,
die aber in touristischen Zentren verwei-
gert wird, weil es dort ja genug staatliche
Hotels gibt. Einen offenen Internetzu-
gang, etwa durch Internetcafés, gibt es
auch nicht. 

Die wirtschaftliche Lage der Kubaner
kann nach 47 Jahren Dauerrevolution

KUBA

Mißtrauen, Angst, Armut und Kontrolle prägen das Leben auf der Karibikinsel

�Meine Zukunft Revolution� - Propagandaplakat im Herbst 2006 in Havanna.

Dauer-Revolution statt sozialer Fortschritt
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und Staatswirtschaft nur als erbärmlich
bezeichnet werden. Strom- und Wasser-
versorgung brechen regelmäßig zusam-
men. 

Das Durchschnittseinkommen liegt zwi-
schen 10 und 20 US-Dollar im Monat!
Und zwar unterschiedslos: Beim Arzt
ebenso wie beim Arbeiter. Man erinnert
sich an Winston Churchill: "Kapita-
lismus bedeutet die ungleiche Verteilung
des Wohlstands, Sozialismus die gleich-
mäßige Verteilung des Elends."

Sehr begehrt sind Beschäftigungen im
Tourismus, denn dort lassen sich Zusatz-
einnahmen erzielen. 

Natürlich sieht das kubanische Regime
ähnlich wie die meisten Diktaturen die
Ursache allen Übels in einem äußeren
Feind - in diesem Fall sind es bekanntlich
die USA. Aber ausgerechnet von dort
kommt mittlerweile die größte Überle-
benshilfe für das Land: Die regelmäßigen
Geldüberweisungen der dort lebenden
Kubaner an ihre Verwandten auf der

Insel. Diese "remesas" stellen mittlerwei-
le neben dem Tourismus die wichtigste
Einnahmequelle Kubas dar. Allerdings
können die Empfänger ihre US-Dollar
nur mit einem mittlerweile 20 %-igen
Strafabschlag in die sogenannten Pesos
convertibles umtauschen. Mit anderen
Worten: Das staatliche kubanische Ban-
kensystem bereichert sich schamlos an
den Dollarüberweisungen aus dem Ausland. 

Kommunistische 
Klassengesellschaft

In Kuba gibt es ein Zweiklassensystem:
Bewohner mit und Bewohner ohne Ver-
wandte im Ausland. Wer remesas erhält -
schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der 11
Millionen Kubaner - kommt mit Müh
und Not zurecht. Wer keine Devisenein-
nahmen hat, also die große Mehrheit,
führt ein erbärmliches Leben.

Ein Zweiklassensystem gibt es noch an
anderer Stelle, nämlich im viel gerühm-
ten Gesundheitswesen. Die wenigen
Ausländerkrankenhäuser sind technisch
gut ausgestattet und bieten zufriedenstel-
lendes medizinisches Niveau. Kubaner
haben hier aber keinen Zutritt - nicht ein-
mal mit Devisen! Die ihnen zur Verfü-
gung stehenden Krankenhäuser sind
wesentlich schlechter ausgestattet und
haben nicht einmal genug Medikamente.
Überflüssig zu erwähnen, daß prominen-
ten ausländischen Gästen nur die Nobel-
kliniken vorgeführt werden - z. B. in
Havannas Stadtteil Miramar.

In der ehemaligen Sowjetunion gab es
nach dem Stalin-Terror eine kurze Phase
der Reflexion, in der Alexander Solsche-
nizyn 1962 mit Genehmigung des KP-
Generalsekretärs Chruschtschow seinen
berühmten Roman "Ein Tag im Leben
des Iwan Denissowitsch" über das
Gulag-System veröffentlichen durfte.
Nicht einmal eine solche "Tauwetterpha-
se" gab es jemals in Kuba. Kuba ist seit
47 Jahren einfach nur eine langweilige,
uniforme und abstoßende Diktatur.

"Die Probleme Kubas lassen sich durch
freie Wahlen lösen." (Violeta Chamorro,
Staatspräsidentin von Nicaragua 1990 -
1996)

Edgar Lamm

Havanna im Oktober 2006: Verfallene Gebäude.

Vaterland oder Tod - Propaganda im Herbst 2006.
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Ort verschwunden und wurde Ende
September erneut freigelassen. Bischof
Jia beherbergt in seinem Haus rund
100 behinderte Waisenkinder.

Die chinesische Regierung, Ausrichter
der Olympischen Spiele 2008 in
Peking, unterdrückt die in Artikel 36
der Verfassung garantierte Religions-
freiheit weiterhin in gröbster Weise
und lässt u.a. Bischof Jia Zhiguo
keine Freiheit außerhalb ihrer totalen
Kontrolle.

Am 24. August 2006 kam Weihbischof
An Shuxin (Bistum Baoding) nach
zehn Jahren Haft frei. Die IGFM hat
sich schon seit Jahren für Bischof An
Shuxin eingesetzt, ebenso wie für den
seit 1997 verschwundenen Diözesanbi-

Der 71-jährige Monsignore
Julius Jia Zhiguo ist Bischof der
Diözese Zhengding in der Pro-
vinz Hebei im Nordosten Chinas.
Er wurde immer wieder verhaftet
und freigelassen. 

In unregelmäßigen Abständen muss
sich Bischof Jia Zhiguo einer kommu-
nistischen politischen Indoktrination
unterziehen. Aus diesem Grund wird er
zu sogenannten "Studiensitzungen"
gebracht. Darunter versteht man Versu-
che der staatlichen Autoritäten, Kir-
chenleute von einem Beitritt zur staats-
abhängigen "Patriotischen Vereinigung
der Katholiken" zu überzeugen. Am
25. Juni 2006 erfolgte seine neunte
Verhaftung seit Januar 2004. Er war
vorübergehend an einem unbekannten

schof von Baoding Su Zhimin. Am 25.
September 2006 wurden in der Stadt
Shenzhen nach Angaben der Kardinal-
Kung-Stiftung der Generalvikar des
Bistums Wenzhou, Shao Zhoumin, und
der Diözesanpriester Jiang Sunian ver-
haftet. Sie kehrten gerade von einer
Europa-Reise zurück. Die Priester sind
ohne Angabe von Gründen an einem
unbekannten Ort inhaftiert. Beide
waren bereits früher aus Glaubens-
gründen im Gefängnis.

Appellieren Sie im Vorfeld der Olym-
piade an den chinesischen Ministerprä-
sidenten Wen Jiabao, endlich Bischof
Jia Zhiguo auf Dauer von Verhaftun-
gen zu verschonen - in zweieinhalb
Jahren wurde er neun Mal verhaftet -
und verweisen Sie höflich auf das Bild,
das China durch sein Unterdrücken der
Religionsfreiheit und der Menschen-
rechte in der Welt bietet. Bitte setzen
Sie sich auch für die Priester Shao
Zhoumin und Jiang Sunian ein.

Ministerpräsident WEN Jiabao
Guojia Zongli,The State Council,
9 Xihuangcheng Genbeijie,
Beijingshi 100032, VOLKSREPU-
BLIK CHINA, Fax: 0086 10 6529
2345 (über das Kommunikations-
ministerium, 
E-Mail: gazette@mail.gov.cn 

Kopie an Seine Exzellenz Herrn Bot-
schafter Ma Canrong, Kanzlei der Bot-
schaft der Volksrepublik China, 
Märkisches Ufer 54, 10179 Berlin

Immer wieder in chinesischer Haft: 

Bischof Jia Zhiguo
Weihbischof An Shuxin frei - neue Verhaftungen

Der Vorsitzende der Tibet-Inter-
group, im Europäischen Parla-
ment, Thomas Mann, hat  vor
dem Plenum des EPs auf einen
tödlichen Zwischenfall an der
chinesisch-nepalesischen Gren-
ze hingewiesen.

Als am 30. September eine Gruppe von
Tibetern über den Nanga-Pass nach
Nepal flüchten wollte, eröffneten chi-
nesische Grenzposten das Feuer auf
die unbewaffneten Zivilisten. Die
17jährige Nonne Kelsan Namtso wur-
de getötet, es gab viele Verletzte. 30
Personen wurden verhaftet, darunter
auch Frauen und neun Kinder. 

Dieses Drama wäre nie ans Licht
gekommen wäre, wenn nicht zufällig
ein rumänisches Kamerateam vor Ort
gewesen wäre und das Geschehen
gefilmt hätte. Trotz dieser Dokumenta-

tion behauptet Peking jedoch, es habe
keine Toten, sondern lediglich Verletz-
te gegeben und dass überdies die Tibe-
ter das Feuer eröffnet hätten. 

Der hessische CDU-Europaabgeordne-
te wies in diesem Zusammenhang dar-
auf hin, dass China die UN-Charta zu
den Rechten von Kindern unterzeich-
net habe, die Minderjährige vor staat-
licher Willkür und Verhaftung schütze.

"Diese Vorfälle müssen schnellstmög-
lich untersucht und die Verantwort-
lichen zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Solche Übergriffe auf wehrlose
Zivilisten gehören im Übrigen auf die
Tagesordnung des nächsten EU-China-
Menschenrechtsdialogs. Ich fordere
zudem die Vertreter der EU-Kommis-
sion auf, sich vor Ort ein eigenes Bild
zu machen.”, so der Vorsitzende der
Tibet-Intergroup abschließend. 

Rumänisches Kamerateam deckt chinesische 
Menschenrechtsverletzungen gegen Tibeter auf 

Immer wieder im Gefängnis: der
unbeugsame Bischof Jiao Zhiguo.

Foto: Kirche in Not
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Der weißrussische Oppositions-
führer Alexander Milinkiewitsch
wird mit dem Sacharow-Preis für
geistige Freiheit 2006 des Euro-
päischen Parlamentes ausge-
zeichnet. Damit fällt die Wahl auf
den von der CDU/CSU-Gruppe
unterstützten Kandidaten. Der
Preis wird im Dezember in Straß-
burg verliehen. 

Wie der hessische Europaabgeordnete
und menschenrechtspolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Gruppe im Euro-
päischen Parlament Michael Gahler
(CDU) mitteilte, hat das Europäische
Parlament in Straßburg entschieden,
den weißrussischen Oppositionsführer
und ehemaligen demokratischen Präsi-
dentschaftskandidaten Milinkiewitsch
für seinen Einsatz für Demokratie und
Meinungsfreiheit in dem osteuropäi-
schen Land zu ehren. 

Gahler, der bereits die vor zwei Jahren
mit dem Sacharow-Preis ausgezeich-
nete weißrussische Journalistenverei-
nigung vorgeschlagen und tatkräftig
unterstützt hatte, zeigte sich hocher-
freut über die deutliche Entscheidung:
"Mit der Wahl von Milinkiewitsch hat
das Europäische Parlament eine gute
Entscheidung getroffen. 

Die Verleihung des Sacharow-Preises
wird der Oppositionsbewegung in
Weißrussland kräftigen Auftrieb
geben. Ich appelliere an den weißrussi-
schen Machthaber Lukaschenko, die-
ses erneute starke Eintreten des Euro-
päischen Parlaments - der frei gewähl-
ten Volksvertretung von fast einer hal-
ben Milliarde Europäern aus der Nach-

barschaft von Belarus - für Freiheit,
Demokratie und Menschenrechte auch
in Weißrussland endlich ernst zu neh-
men."

Den Preisträger Milinkiewitsch
bezeichnete Gahler als die Leitfigur der
Oppositionsbewegung gegen die letzte
verbleibende Diktatur in Europa. Er ist
ein Demokrat, der nie hohe persönliche
Risiken gescheut hat, um für mehr Frei-
heit in seiner Heimat einzutreten. Nach
den gefälschten Präsidentschaftswah-
len hatte ihn das Regime für einige
Wochen einsperren lassen.

Damit verkörpert Milinkiewitsch wie
kaum ein anderer den Geist des Sacha-
row-Preises. Unsere gesamteuropäi-
sche Unterstützung zeigt, dass es dem
Regime nicht gelingen wird, Alexander
Milinkiewitsch und die weißrussischen

Demokraten zu besiegen." Der Sacha-
row-Preis wird seit 1988 vom Europä-
ischen Parlament vergeben. Benannt
nach dem russischen Dissidenten
Andrej Sacharow, werden damit Per-
sönlichkeiten und Organisationen aus-
gezeichnet, die sich für Freiheitsrechte
und gegen Unterdrückung einsetzen.
Unter den Preisträgern war in der Ver-
gangenheit unter anderem Nelson
Mandela und Kofi Annan für die Ver-
einten Nationen. 

Die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte begrüßt die Vergabe
des Sacharow-Preises an Alexander
Milinkiewitsch. “Das EP hat damit
erneut einen wichtigen Beitrag gelei-
stet, daß die Menschenrechtsverletzun-
gen in Weißrussland auf der europäi-
schen Tagesordnung bleiben”, so die
IGFM.

Sacharow-Preis für Menschenrechte 2006:

Das Europäische Parlament ehrt 
Alexander Milinkiewitsch
Der weißrussische Oppositionsführer und ehemalige demokratische Präsi-

dentschaftskandidat soll den Preis persönlich in Straßburg entgegennehmen

Oppositionsführer Alexander Milinkiewitsch (Mitte) vor einem Transparent mit
der Inschrift "19. März. Präsidentschaftswahlen in Belarus".
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Michael Meunier wurde 1968 in
˜gypten geboren und gehörte dort
zur christlichen Minderheit. 1990
wanderte er in die USA aus, wo er an
der Virginia Tech University Ingenie-
urswissenschaften studierte. Meu-
nier ist Experte für ˜gypten und den
Mittleren Osten, gründete 2003 das
"Center for Freedom in the Middle
East", und bereits 1996 die "U.S.
Copts Association", die in den USA
mehr als 700.000 ägyptische Chri-
sten vertritt und dessen Vorsitz er
momentan innehat. Er ist Vorstands-
mitglied der Fernsehstation Tele-
Lumiere/Noursat International, die
im Mittleren Osten sendet. Der 37-
jährige Geschäftsmann und Verfech-
ter der Menschenrechte lebt in Virgi-
nia und ist Mitglied der Republikani-
schen Partei.

Herr Meunier, Sie sind als Christ in
einem islamischen Land aufgewach-
sen. Haben Sie persönlich dort Dis-
kriminierung oder andere Formen
von Benachteiligung erfahren?

Meunier: Selbstverständlich. Ich bin
in der südlichen Stadt Abu Qurkas auf-
gewachsen, wo ein größerer Teil der
Christen lebt. Täglich konnte ich die
Auswirkungen von Diskriminierung
spüren - angefangen vom Ausschluss
aus dem heimischen Fußballteam bis
zum Klassenzimmer, in dem wir (ich
und weitere 4 Christen) ganz hinten
sitzen mussten, weil der Lehrer nicht
'jeden Tag als erstes fünf Ungläubigen
ins Gesicht schauen' wollte.

Sie sind 1990 in die USA ausgewan-
dert. Was hat letztlich den Ausschlag
gegeben, ˜gypten zu verlassen?

Meunier: Ich muss sagen, es waren
sowohl wirtschaftliche Nöte als auch
die Religionsfreiheit, die mich dazu
brachten. Wobei wirtschaftliche Not
und Mangel an Gelegenheiten ein
direktes Ergebnis von Diskriminierung
in Ägypten sind. Christliche Jugendli-
che erhalten so gut wie keine Möglich-
keiten, im öffentlichen Sektor voranzu-
kommen. Die ägyptische Regierung
verfolgt ausgesprochen diskriminie-
rende Regelungen, was Einstellung
oder Beförderung angeht.

Wandern immer noch viele Kopten
aus?

Meunier: Das liegt natürlich immer
bei den Einwanderungsbedingungen
der aufnehmenden Länder. Allerdings
beobachten wir, dass doch die meisten

Kopten auswandern würden, wenn sie
könnten. Derzeit ist es sehr schwierig,
Einwanderungsvisa zu den meisten
entwickelten Ländern zu bekommen.
Meine Erfahrung ist, dass Kopten jede
Gelegenheit ergreifen auszuwandern,
einfach wegen der gesellschaftlichen
Schwierigkeiten, die sie täglich erleben
müssen.

Geht die Verfolgung und Diskriminie-
rung von Christen vom Staat aus oder
werden diese Menschenrechtsverlet-
zungen hauptsächlich von islami-
schen Gruppen begangen, ohne
Unterstützung seitens der Regierung?

Meunier: Verfolgung und Diskrimi-
nierung in Ägypten geschehen von bei-
den Seiten. Die ägyptische Regierung
kennt verschiedene Gesetze und Prak-
tiken zur strengen Christenverfolgung.
Nach der UN-Definition von Diskrimi-
nierung macht sich jeder Staat selbst
schuldig, der bewusst Verfolgung und
Diskriminierung oder auch Belästigun-
gen von Minderheiten toleriert. Ägyp-
ten duldet nicht nur diese täglichen
Diskriminierungen gegen Christen sei-
tens muslimischer Fanatiker, es fördert
sie mittels ägyptischer Gesetze, Richt-
linien, Praktiken und staatlich kontrol-
lierter Medien.

Können Journalisten in ˜gyptens
Presse über Menschenrechtsverlet-
zungen, koptische Probleme und Dis-
kriminierung berichten? Wenn ja,
gibt es Medien, die auch eine große
Zahl von Christen erreicht?

Meunier: Einige unabhängige Zeitun-
gen haben über solche Fälle geschrie-
ben. Allerdings unter selbst auferlegter
Zensur, da sie riskieren, geschlossen zu

werden oder ihre Journalisten für fikti-
ve Verbrechen, wie z.B. Beschädigung
der nationalen Einheit, verurteilt zu
werden, sobald sie die rote Linie der
Staatssicherheit übertreten. Diese
Woche steht eine koptische Journali-
stin vor dem Staatssicherheits-Gericht,
die viele solcher Übergriffe für unsere
Webseite aufgegriffen hatte. Man wirft
ihr Zusammenarbeit mit ausländischen
Organisationen und Regierungen vor,
mit dem Ziel die nationale Einheit zu
gefährden. Natürlich entbehren diese
Vorwürfe jeglicher Grundlage, aber die
traurige Wahrheit ist, dass der

Der Staat duldet und fördert die 
Diskriminierung von Christen
Martin Lessenthin und Tobias Jacob befragten Michael
Meunier, Präsident der US Copts Association

˜GYPTEN:

3417-6 MR_3_06_A_MDV.qxp  08.11.2006  14:25  Seite 11



menschenrechte  3  2006 • 12

spezial

über. Allerdings erleben sie, entgegen
anderen Ägyptern, auf dem Stellen-
markt zusätzlich religiöse Diskriminie-
rung.

Wie sehen Sie nach den Karrikatu-
ren-Demos und den Missverständnis-
sen über die Papst-Vorlesung in
Regensburg die Zukunft der Kopten?

Meunier: Je radikaler die ägyptische
Bevölkerung wird, desto deutlicher
bringen Geschäftsinhaber, Personal-
Manager, Universitätsdekane und
andere Autoritäten ihre anti-koptische
Einstellung zum Ausdruck, indem sie
hoch qualifizierte koptische Kandida-
ten bei Einstellungen oder Beförderun-
gen einfach übergehen. Selbst einige
moderate Muslime haben gegen offen-
sichtliche Diskriminierung protestiert;
z.B. trat Dr. Salem Ahmad Sallam, ein
Muslim, im März 2006 von seinem
Amt als Chef der Kinderklinik der
Universität al-Minia zurück wegen der
Weigerung der Universität, eine quali-
fizierte Ärztin, Dr. Mira Maher Raouf,
einzustellen. 

Unternimmt die Regierung  größt-
mögliche Anstrengungen, die Diskri-
minierungen  zu unterbinden?

Meunier: Internationale Menschen-
rechtsorganisationen und Regierungen
stimmen überein, dass Ägypten nicht
genug unternimmt, die Gleichberechti-

Gesetz der Scharia sollen Apostaten
getötet werden. Zwar geschieht das in
Ägypten nicht, dafür werden Konverti-
ten aber ins Gefängnis geworfen und
über Jahrzehnte gefoltert.

Können Christen eine Karriere in der
Regierung anstreben?

Manche Christen arbeiten für die Regie-
rung, werden aber nicht befördert oder
mit ihren muslimischen Kollegen
gleichgestellt. Sie erhalten keine
Macht- oder Führungsposition. In
Ägypten werden die meisten Regie-
rungs- oder Führungspositionen vom
Präsidenten oder den Ministern verge-
ben. Dadurch werden Christen nicht
Richter oder Bürgermeister, arbeiten
weder bei der Polizei noch in führenden
Positionen an Universitäten, bei Zeitun-
gen oder dem Fernsehen. Nur ein Pro-
zent  der Christen wird zu Polizei- oder
Militärschulen zugelassen. Ebenso
nicht zum Ministerium für Sicherheit,
des Inneren, der Verteidigung oder Bildung.

Haben Kopten auf dem Stellenmarkt
oder der Wirtschaft Schwierigkeiten?

Meunier: Kopten, wie auch die musli-
mische Mehrheit, sind in allen sozio-
ökonomischen Bereichen vertreten und,
ebenfalls wie die muslimische Mehr-
heit, sehen sie sich zunehmend Stellen-
engpässen innerhalb des gegenwärtigen
ägyptischen Wirtschaftssystems gegen-

Gerichtshof sie jederzeit für schuldig
erklären und zu einer langen Gefäng-
nisstrafe verurteilen kann.

Gibt es ausländische Zeitungen,
Radio- oder Fernsehsender, welche
die Bevölkerung ˜gyptens empfangen
kann und die über das koptische
Leben informieren?

Meunier: Es gibt ein paar, die aber
nicht stark verbreitet sind und bei der
normalen Bevölkerung kaum ankom-
men. Bei 80 Millionen Einwohnern hat
die größte Zeitung Ägyptens eine Auf-
lage von nur einer Million, und das ist
die Zeitung der Regierung.

Wie kommt es, dass die Scharia in
˜gypten dem Rechtssystem zugrunde
liegt, wo doch die Religionsfreiheit in
einem anderen Artikel derselben Ver-
fassung garantiert ist?

Meunier: Das ist einer der größten
Widersprüche in der ägyptischen Ver-
fassung. Ursprünglich war die Verfas-
sung weltlich, ohne  Bezüge zu Islam
oder Scharia. 1972 hat aber Präsident
Sadat - den Saudis zum Gefallen -
Modifizierungen zur Islamisierung
Ägyptens in die Verfassung einge-
bracht. Eine dieser Ergänzungen war
Artikel II, der den Islam zur offiziellen
Religion des Landes und die Scharia zur
Hauptquelle der Rechtsprechung erklärte.

Können Christen ihre Religion frei
praktizieren und dürfen sie überall in
˜gypten zusammenkommen?

Meunier: Im Allgemeinen können sie
sich ungehindert in ihren Kirchen tref-
fen und beten. Sie dürfen aber keine
Kirchen renovieren oder neue bauen,
und Muslime dürfen nicht zum Chri-
stentum konvertieren.

Dürfen Muslime nicht ohne Sanktio-
nen zum Christentum konvertieren?

Meunier: Nein. Sobald ein Muslim
seine Religion ändert, wird er als Apo-
stat betrachtet. Selbst wenn ein Christ
zum Islam übertritt, später aber diesen
Schritt bereut, darf er nicht zurück zum
Christentum konvertieren. Nach dem Koptische Kirche in Assuan.
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Der koptische Wehrpflichtige Hani
Sarofim Nasrallah wurde zu Tode
gefoltert, weil er nicht Muslim wer-
den wollte.

gung aller Ägypter voranzutreiben.
Die meisten ägyptischen "Reformen",
die scheinbar den Kopten zugute kom-
men sind doch kaum mehr als Augen-
wischerei.

So hat z.B. die ägyptische Regierung
vor ein paar Jahren ein Menschen-
rechtsgremium ins Leben gerufen, das
über die Menschenrechtssituation im
Land berichten sollte. Die Ironie, dass
die ägyptische Regierung ihre eigenen
Menschenrechtsverletzungen doku-
mentiert, kam bei internationalen
Beobachtern durchaus an. Bislang
wurden keine Verletzungen von Men-
schen- oder Bürgerrechten der Kopten
berichtet. Nichtregierungsorganisatio-
nen, die es doch gewagt haben, kopti-
sche Themen zu dokumentieren oder
zu kommentieren, wurden geschlossen
oder wegen Gefährdung der nationalen
Einheit und Beschmutzen des Rufs
Ägyptens gegenüber dem Rest der
Welt vor Gericht gestellt.

Es soll auch vorkommen, dass die
ägyptische Staatssicherheit und Poli-
zei bei anti-koptischen Gewalttaten
zusehen und nicht einschreiten.

Meunier: Kontinuierlich haben ame-
rikanische Kopten zahllose Vorfälle
polizeilicher und gerichtlicher Ver-
nachlässigung bei Entführung und
erzwungener Konvertierung junger
koptischer Frauen dokumentiert. In
vielen Fällen schienen ägyptische
Beamte regelrecht mit den Entführern
zusammenzuarbeiten, indem sie den
koptischen Eltern den Zugang zu ihren
Töchtern verweigerten, deren Aufent-
haltsort verschleierten oder von der
Verfolgung muslimischer Angreifer
abrieten.

Wie könnte man das Leben der Kop-
ten verbessern? Was muss am drin-
gendsten verändert werden?

Meunier: Nachdem die Verfolgung
und Diskriminierung von Kopten viel-
fältige Ursachen hat, kann eine isolier-
te Änderung allein die sich dauernd
verschlechternde Situation der Kopten
nicht vollständig heilen.

Es gibt aber einige Maßnahmen, die in
diesen Zeiten von Extremismus und
Polarisierung besonders hilfreich
wären, beispielsweise ein Gesetz
gegen extremistische Predigten und
Hassreden (vergleichbar mit den jüng-
sten Gesetzen in Großbritannien); hohe
Strafen für extremistische Medien, die
zu Gewalt aufrufen; eine komplette
Überarbeitung von Lehrplänen, um
diffamierende Bezüge zu Minderheits-
regierung und ethnischen Gruppen zu
beseitigen, und um die koptische Spra-
che und Geschichte sowohl als Über-
lieferung des alten Ägyptens als auch
als zeitgenössische Kultur einzufüh-
ren; vollständige Abschaffung (nicht
nur "Reformierung") der Hamayouni
Gesetze aus der ottomanischen Ära,
die Kirchenbau oder -renovierungen
behindern oder oft sogar unterbinden;
Multikulturalität und Bürgerrechtstrai-
ning bei neuen Mitarbeitern und Stu-
denten; Programme zur Steigerung
koptischer Präsenz in Regierung und
einflussreichen öffentlichen und priva-
ten Institutionen; unabhängige Unter-
suchung von Richtern und Gerichten,
die anti-koptische Hassverbrechen
nicht verfolgen. Alle diese Maßnah-
men werden der gesamten ägyptischen
Bevölkerung zugute kommen, nicht
nur den Kopten. Sie würden den Terro-
rismus im Lande reduzieren, Wohlwol-
len und Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Segmenten der ägypti-
schen Gesellschaft fördern.

Was können die europäischen Län-
der, insbesondere Deutschland, tun,
um Religionsfreiheit und demokrati-
sche Rechte der Kopten zu unterstüt-
zen?

Meunier: Europäische und andere
westliche Länder müssen ihren
beträchtlichen Einfluss gegenüber Prä-
sident Mubaraks Administration gel-
tend machen, um die demokratische
Entwicklung und Menschenrechtsre-
form voranzutreiben. Deutsche Politi-
ker und Rechtsgelehrte müssen gegen-
über Präsident Mubarak offen
Deutschlands Bedenken äußern bezüg-
lich der Menschenrechtsverletzungen
gegen Ägyptens koptische Minderheit.
Deutsche Staatsbürger könnten ihren
Politikern und Volksvertretern schrei-
ben und auf Intervention ihrer Regie-
rung in der koptischen Menschen-
rechtskrise dringen.

Wie kann die IGFM den Kopten im
Allgemeinen und Konvertiten im
Besonderen helfen?

Meunier: Mobilisieren Sie Deutsche
jeden religiösen und kulturellen
Hintergrunds, indem Sie sie über anti-
koptische Übergriffe aufklären und sie
bitten, sich bei ihren politischen Ver-
tretern einzusetzen. Ägypten ist extrem
besorgt, um sein Ansehen in der Welt -
besonders im Hinblick auf die großen
Mengen ausländischer Hilfeleistungen
für Ägypten -, und die ägyptische
Regierung muss lernen, dass ihre Untä-
tigkeit und/oder Übergriffe gegen Kop-
ten nicht in einem Vakuum geschehen.
Moderne Staaten sind zunehmend
zögerlich, mit diktatorischen oder
unterdrückerischen Regimes zu alliie-
ren, und die IGFM kann den Deut-
schen helfen, dies gegenüber den deut-
schen Politikern und Rechtsgelehrten
zu unterstreichen.

Kopten zahlen Steuern wie auch die
Muslime. Ihr Geld wird für muslimi-
sche Zwecke ausgegeben. Warum
unterstützt ˜gypten keine christlichen
Institutionen? Warum gibt es z.B. kei-
ne christliche Universität im Land?
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Koptischer Priester.

Meunier: Das gegenwärtige gesell-
schaftliche und politische Klima in
Ägypten würde niemals eine christli-
che Institution zulassen, die aus Steu-
ergeldern finanziert wird. Ich hatte ja
schon erläutert, dass das islamische
Recht offizielle Grundlage des ägypti-
schen Rechts ist. Nicht- oder vorarabi-
sche Minderheiten haben keinen Platz
in der staatlichen Erziehung, den
Medien oder der Gesellschaft.

Ich schlage eindringlich vor, dass
Ägypten pluralistischen, multikulturel-
len Ländern nacheifert wie z.B. Kana-
da, das per Gesetzgebung keine Reli-
gion oder ethnische Gruppe bevorzugt
und das religiöse Einrichtungen und
öffentliche Gelder getrennt hält. Wenn
eine Regierung auf Glauben basieren-
de Initiativen und Institutionen fördern
will, dann sollten alle Religionen -
Mehrheiten und Minderheiten - von einer
solchen Unterstützung profitieren.

Die IGFM hat Appelle an die Deut-
sche Regierung gerichtet, die rechtli-
che Gleichstellung aller ˜gypter zu
fordern, Kopten gleichberechtigt in
öffentlichen Einrichtungen zu reprä-
sentieren, Verbrechen gegen Kopten
(Vergewaltigung, Entführung,
Zwangskonversion) zu ahnden und
alle anti-christlichen Kampagnen an
Schulen und Universitäten zu stop-
pen. Glauben Sie, daß diese Schritte
den Kopten helfen, Akzeptanz in der
ägyptischen Gesellschaft zu erlangen?

Meunier: Ja, es hilft mehr, wenn
nicht-ägyptische Organisationen an
ihre eigenen Gesellschaften und Regie-
rungen appellieren, als sich direkt an
ägyptische Beamte zu wenden. Die
IGFM wird allerdings wohl noch
effektiver helfen können, wenn sie die
deutsche Bevölkerung zur Mithilfe
bewegen kann. Deutsche Politiker
werden am besten von deutschen Steu-
erzahlern überzeugt, dass Menschen-
rechte im Ausland ihre größte Auf-
merksamkeit verlangen. 

Die IGFM kann Petitionen, Brief- und
eMail-Kampagnen und andere Akti-
vitäten initiieren, die die deutsche

Regierung von der Schwere der Lage
der Kopten überzeugen.

Läuft die koptische Kultur und Iden-
tität Gefahr, sich wegen des hohen
Drucks der islamischen Mehrheit zu
verlieren?

Meunier: Wir haben ethno-religiöse
Kulturen in anderen Teilen des Mittle-
ren Ostens und Nordafrikas niederge-
hen gesehen, und, bei der derzeitigen
Zunahme von Terrorismus und anti-
koptischen Hassverbrechen, ist es nicht
auszuschließen, daß die koptische Kul-
tur und Identität weiter gefährdet sind.
Die hohe Zahl an Emigranten ist ein
Beispiel dafür, wie Menschen- und
Bürgerrechtsverletzungen die koptische
Präsenz in Ägypten vermindern.

Wie schon vorher ausgeführt, müssen
Lehrpläne überarbeitet werden. Die
Zeichen koptischen linguistischen, kul-
turellen und gesellschaftlichen Anteils
an der ägyptischen Identität sind zu
dokumentieren. Geschichtsbücher, die
von der Pharaonenzeit direkt zur
Eroberung durch die Araber im 6. Jh.
übergehen - dabei Hunderte von Jahren
ausklammernd, in denen Ägypten ein
christliches Land war - das ist, als igno-
riere man die Geschichte der Indianer
innerhalb der amerikanischen
Geschichte. Ägyptische Kinder müssen
die verschiedenen Elemente ihrer
Geschichte und Identität lernen. 

Die Medien tragen genauso viel dazu
bei, die koptische Sicht zu unterdrü-
cken. Kopten haben nur sehr be-
schränkten Zugang zu Medien wie staat-
liches Fernsehen und Radio. Auch die
ägyptische Filmindustrie hat großen Ein-
fluss auf die Öffentlichkeit. Neue Filme
gefeierter Regisseure haben Kopten auf

verschiedene Art und Weise negativ dar-
gestellt, sie als scheinheilig, abergläu-
bisch oder rückständig porträtiert.

Die IGFM erfährt wiederholt von
Fällen, in denen Journalisten von
ägyptischen Gerichten verurteilt wer-
den, weil sie über Korruption berich-
tet oder Präsident Mubarak kritisiert
haben. Wie beurteilen Sie die Presse-
freiheit in ˜gypten?

Meunier: Jedes Land, in dem die
Regierung Zeitungen zensieren oder
schließen oder Leiter privater Medien
inhaftieren kann, ist ein Land mit
schwerwiegenden Verletzungen jour-
nalistischer Freiheit. Sie sprechen aber
berechtigterweise auch die Gerichts-
barkeit an, die für Journalisten und
andere Bürger ein Problem darstellt.
Ägypten braucht dringend unabhängi-
ge Medien, die Versäumnisse der ägyp-
tischen Regierung kritisch unter die
Lupe nehmen dürfen, und einen neu-
tralen Richter, der nicht der Regierung
untersteht und Angst haben muss, auch
einmal für reformistische oder oppositio-
nelle Journalisten und Gelehrte zu spre-
chen.

Gibt es eine Selbstzensur der Journa-
listen? Nehmen Journalisten Abstand
von unabhängigen und vollständigen
Berichten aus Angst vor Strafe?

Meunier: Wir stellen das immer wie-
der fest. Nicht nur Journalisten, son-
dern auch normale Bürger - selbst
Kopten, die Diskriminierung und Ver-
folgung erleiden mussten - spielen die
Verletzungen von Menschen- und Bür-
gerrechten herunter. Viele fürchten zu
Recht Vernehmungen, Inhaftierung
oder Anklage als "Abweichler", die die
so überaus wichtige nationale Einheit
zerstören wollen. 

Das mag der Grund dafür sein, warum
nicht mehr Journalisten und Gelehrte -
moderate Muslime und Kopten glei-
chermaßen - stärker gegen die anti-
koptische Verfolgen eintreten. Bei so
hohem Potential für Gefängnisstrafen
oder gar Folter werden nur wenige
Journalisten ihre Meinung frei äußern.
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Indische Christinnen singen ein Kirchenlied.

Allianz" entschieden, über Pastor Das
Rai im Januar 2006 in der Rubrik
"Gefangener des Monats" zu berich-
ten: 

"Am 10. November 2005 wurde nach
Meldungen der "Christian Post"  und
von "Compass " Pastor Masih Das Rai
während einer Taufzeremonie von
einer radikalen Hindu-Gruppe ange-
griffen. Der Leiter des Ortsverbandes
der örtlichen Bharatiya Janata Party,
Govind Derma, hatte sie gerufen,
Pastor Rai hingegen hatte er vorgege-
ben, getauft werden zu wollen.

Schon sechs Monate zuvor bekam Rai
Drohungen, sollte er mit seiner pasto-
ralen Arbeit im Bezirk Raipur im
Bundesstaat Chattisgarh fortfahren.
Der Mob verprügelte Rai und eine
Gruppe von Konvertiten. Sie wurden
auf eine Polizeistation gebracht und
dort verhört. Gegen den Pastor wurde
dann aufgrund eines "Antikonver-
sions-Gesetzes" in Chattisgarh Ankla-

blem liegt in der Interpretation der
Bestimmungen, bei der schon Sozialar-
beit und Notfallhilfe als "Verlockung"
angesehen werden kann. Eine Fülle
von Beispielen belegen Übergriffe auf
Missionare und Christen: So wurden
im Juni 2006 vier Mutter-Theresa-
Schwestern im Bundesstaat Andra Pra-
desh vorübergehend eingesperrt, weil
sie ihre Aids-Hilfe-Arbeit in einem
Krankenhaus zu Missionszwecken
"genutzt" haben sollen. 

In der südindischen Tempelstadt Tiru-
pati soll ab Sommer 2006 eine christli-
che Mission unter Gefängnisandro-
hung ganz verboten werden. Am 3.
September 2006 nahm nach Angaben
von "Compass" in der Küstenstadt
Akkiallur (Bundesstaat Karnaka) ein
Hindu-Mob von 150 Personen zwei
Pastoren unter der Anklage fest, sie
hätten “zwangsmissioniert”.

Die IGFM hat sich zusammen mit dem
"Informationsdienst der Evangelischen

Bei einem Schulungstreffen des
Hinduweltrates VHP im Juni
2003 unterstrich Generalsekretär
Togadia, der VHP werde ihren
Kampf gegen den Religions-
wechsel konsequent weiterfüh-
ren. Bei dem ganz der Hinduisie-
rung gewidmeten Schulungstref-
fen behauptete Tohagia, der VHP
habe es geschafft, bereits eine
halbe Million Menschen, die
Christen oder Muslime gewor-
den waren, wieder zum Hindu-
ismus zurückzuführen.

Fühlen sich Hindus besonders durch
die Aktivitäten von Christen bedroht?
Im Sommer 2006 häuften sich Mel-
dungen, die sich auf drastisches Unter-
binden von Religionsübertritten und
entsprechende Missionstätigkeit von
Hindus beziehen: In den Bundesstaa-
ten Chattisgarh und Madhya Pradesh
wurden neue "Anti-Konversionsgeset-
ze" verabschiedet. Menschen, die ihre
Religion wechseln wollen, müssen
einen Monat zuvor  eine Genehmigung
einreichen, ansonsten drohen ihnen bis
zu drei Jahre Haft. Darüber hinaus gel-
ten "Anti-Konversions-Gesetze" in
Orissa und Arunachal Pradesh, und es
gibt Bestrebungen zu einem entspre-
chenden "National-Gesetz". 

Diese Gesetze drohen generell bis zu
vier Jahren Gefängnis sowie hohe
Geldstrafen an, falls der Religions-
übertritt "mittels Zwang, Verlockung
oder Betrug" zustande gekommen ist.
Die Strafe ist umso höher, wenn es sich
bei den "Verführten" um Minderjähri-
ge, Frauen oder Angehörige unterer
Klassen wie Dalits (Unberührbare)
oder Adivasi (Ureinwohner) handelt. 

Bei beiden letztgenannten Gruppen
will man den Versuch unterbinden,
durch einen Religionswechsel dem
Kastensystem zu entweichen. Das Pro-

Bedrohte Hindus?
Kampf gegen den Religionswechsel in Indien

INDIEN
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ge erhoben. Rai befindet sich im
Gefängnis von Baloadabazar. Ihn
gegen Kaution freizulassen, hatte man
abgelehnt. Ihm droht bis zu ein Jahr
Haft. Die Hindu-Aktivisten blieben
unbehelligt."

Bemerkenswert ist, daß im Mai 2006
Pratibha Patil, die Gouverneurin vom
Bundesstaat Rajasthan, die Unter-
schrift zu einem Anti-Konversions-
Gesetz ebenso ablehnte wie Sonja
Gandhi entsprechende Gesetze als Vor-
sitzende der bedeutenden Kongreß-
Partei. Kritik und Parlamentsdebatten
verursachte Papst Benedikt XVI. im
Mai 2006 mit Bemerkungen zu "Zei-
chen religiöser Intoleranz in Indien"
anlässlich des Antrittsbesuchs des neu-
en indischen Vatikan-Botschafters.

Säkularer oder Hindu-Staat?

Indien hat im Jahr 2006 über 1,1 Milli-
arden Einwohner, von welchen nach
einer Volkszählung von 2001 80,5 Pro-
zent Hindus sind, 13,4 Prozent Musli-
me (davon über 70 Prozent Sunniten),
2,3 % Christen, 1,9% Sikhs, 0,8%
Buddhisten und 1% zu sonstigen Reli-
gionsgemeinschaften gehören.

In der indischen Verfassung ist in Art.
25 die Religionsfreiheit als unveräu-
ßerliches Grundrecht festgeschrieben:
"Unter Berücksichtigung öffentlicher

Ordnung, Moral und Gesundheit und
anderer Verordnungen dieses Teils (der
Verfassung, die sich mit Grundrechtsar-
tikeln beschäftigt) haben alle Personen
gleichermaßen Anspruch auf die Frei-
heit des Gewissens und das Recht,
(ihre) Religion frei zu bekennen, zu
praktizieren und zu propagieren."
Indien ist laut Verfassung von 1949 ein
säkularer Staat. Geprägt durch das Vor-
bild, das Mahatma Gandhi als Wegbe-
reiter der indischen Unabhängigkeit
gegeben hat, bedeutet dies Neutralität
und sicher auch Respekt den verschie-
denen Religionen gegenüber. 

Die schon immer vorhandene Vorstel-
lung, daß Indien als Heimat der Hindus
und der hinduistischen Kultur die Vor-
rangstellung der Hindu-Bevölkerung
reflektieren müsse - auch Ideologie der
"Hindutva" genannt - hat in den ver-
gangenen 20 Jahren einen starken Auf-
schwung erhalten. Radikale und mili-

tante hindunationalistische Gruppen
um die Barathiya Janata Party (BJP),
die von 1998 bis 2004 die Bundesre-
gierung stellte und im Jahr 2006 in ver-
schiedenen Bundesstaaten regiert,
betreiben gegenüber religiösen Min-
derheiten, besonders gegen Christen
und Muslime, eine "Hinduisierung"
der indischen Nation. 

Unter dem Einfluss der BJP ereignen
sich die erwähnten "Schutzbestrebun-
gen" der einheimischen indischen Reli-
gion gegen die missionarischen Ein-
flüsse anderer Religionen und einer
entsprechend verstandenen "Religions-
freiheit". Diese wird nicht im Sinne
von Artikel 18 der "Universalen Erklä-
rung der Menschenrechte" als Wahl-
freiheit verstanden, sondern drastisch
reduziert, um den als bedroht empfun-
denen Hinduismus zu bewahren.

Neben der schon aufgeführten Aushöh-
lung der Religionsfreiheit durch Anti-
konversions-Gesetze werden Konverti-
ten aus der etwa 160 Millionen Mit-
glieder zählenden Bevölkerungsgruppe
der Dalits oder "Unberührbaren" dis-
kriminiert. Zum Christentum oder
Islam übergetretene Dalits verlieren
die ihnen als Unterschicht zustehende
besondere staatliche Förderung. Hier-
zu zählt etwa eine bestimmte Stellen-
und Ausbildungsplatzquote im öffent-
lichen Bereich. Zudem ist eine Kon-
version aus der Hindu-Gemeinschaft
nach dem Eheschließungs-Gesetz für
Hindus von 1955 ein legitimer Grund
für eine Scheidung; hinzu kommen
Beschneidungen im Eltern- und Erb-
schaftsrecht.

In der Auseinandersetzung um die
Identität Indiens als säkularer Staat
oder hinduistisch geprägtes Gemein-
wesen ist es für Christen und Muslime
erschwert, weiterhin als indische Bür-
ger angesehen zu werden. Hiervon ist
auch das Recht auf Religionswechsel
betroffen, zu dem sich Indien etwa mit
der bereits 1979 erfolgten Ratifizie-
rung des "Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte" ver-
pflichtet hat. 

Walter Flick

Katholische Inder entzünden An-
dachtskerzen.

Kathedrale von Simdega (Indien).   Foto: Kirche in Not
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Friedliche Missionstätigkeit ist
als Menschenrecht doppelt ver-
ankert. Das Menschenrecht auf
Mission ergibt sich zum einen
aus dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung, zum anderen
aus dem Recht auf Religionsfrei-
heit. Beides ist im deutschen
Grundgesetz und im deutschen
Recht ebenso verankert wie etwa
in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten
Nationen von 1948 und anderen
internationalen Menschenrechts-
standards.

Mission ist zum einen nichts anderes
als freie Meinungsäußerung. So wie
Parteien, Umweltbewegungen, aber
auch die Medien oder die Werbung
ihre Sicht der Dinge frei veröffent-
lichen dürfen und versuchen, Men-
schen zu überzeugen, so gilt das auch
für die Religionsgemeinschaften und
ihre öffentlich geäußerte Meinung.

Mission ist Bestandteil der
Religionsfreiheit

Mission ist zum anderen in Deutsch-
land nach geltendem Recht ebenso wie
in weltweiten Menschenrechsstandards
zentraler Bestandteil der Religionsfrei-
heit. Die Juristin Gabriele Martina
Liegmann definiert das so: "Die religi-
öse Bekenntnisfreiheit betrifft primär
die Kategorie des Redens und Verkün-
dens von Glaubensinhalten, gewährlei-
stet also das Recht, die individuelle
religiöse Überzeugung der Mitwelt
kundzutun, sie überall in der Öffent-
lichkeit zu vertreten." - "Von der
Bekenntnisfreiheit umfaßt wird insbe-
sondere die Missionsfreiheit, mit der
Komponente der Werbung für den
eigenen Glauben und die Abwerbung
von einem anderen Glauben." 

So heißt es in der “Erklärung über die
Beseitigung aller Formen der Intole-
ranz und Diskrimierung aufgrund von
Religion und der Überzeugung” (Reso-
lution 36/55 der Generalversammlung
der Vereinten Nationen, 25.11.1981)
in Artikel 7, Absatz d, daß die Reli-
gionsfreiheit das Recht umfaßt "auf
diesen Gebieten einschlägige Publika-
tionen zu verfassen, herauszugeben
und zu verbreiten".

Negative und positive 
Religionsfreiheit

Im Übrigen gehört auch der Religions-
wechsel, auf den Mission abzielt, zu
den unveräußerbaren Menschenrech-
ten. In der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Natio-
nen von 1948 heißt es im Artikel 18 zur
Religionsfreiheit: "Jedermann hat das
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt
die Freiheit, seine Religion oder seine
Weltanschauung zu wechseln, sowie
die Freiheit, seine Religion oder seine
Weltanschauung allein oder in

Gemeinschaft mit anderen, öffentlich
oder privat durch Lehre, Ausübung,
Gottesdienst und Beobachtung religiö-
ser Bräuche zu bekennen." 

Freiheit ist öffentlich

Freie Religionsausübung bedeutet
nicht nur, heimlich im stillen Kämmer-
lein zu beten, sondern auch, sich der
breiten Öffentlichkeit mit seinem
Glauben zu präsentieren und dafür zu
werben. Religionsfreiheit ist eben
nicht nur 'negative Religionsfreiheit',
deren Kern darin besteht, dass kein
Bürger zu einem religiösen Bekenntnis
oder einer Mitgliedschaft in einer Reli-
gions- oder Weltanschauungsgemein-
schaft gezwungen werden kann. Sie ist
vielmehr auch eine 'positive Religions-
freiheit', wie dies in der verfassungs-
rechtlichen Literatur immer wieder
unterstrichen wird. 

Die positive Religionsfreiheit besteht
darin, gerade wegen des Religionsneu-
tralitätsgebotes des Staates, 'den
Staatsbürgern die Möglichkeit (zu

Mission ist unverzichtbares 
Menschenrecht
Von Thomas Schirrmacher*

Ausgebranntes Auto des mit seinen beiden Söhnen 1999 in Indien ermordeten
Missionars Graham Staines.
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erhalten), ihren religiös-weltanschau-
lichen Überzeugungen auch im öffent-
lichen Leben so weit wie möglich Gel-
tung zu verschaffen'. Der säkulare
Staat verhält sich insofern zur Religion
zwar neutral, aber nicht indifferent, ein
Befund, den Paul Mikat, einen Kom-
mentar des vormaligen Verfassungs-
richters Roman Herzog aufnehmend,
zusammenfasst: 

Das Grundrecht Religionsfreiheit
'berücksichtigt 'das Bedürfnis des
Menschen nach weltanschaulicher
Orientierung und Ausrichtung seines
Lebens', woraus Roman Herzog den
bedenkenswerten Schluß zieht, daß der
freiheitlich-demokratische, am Funda-
mentalprinzip der Menschenwürde
orientierte Staat schon aufgrund der
rechtlichen Anerkennung dieses
Bedürfnisses darin gehindert sei, den
Kirchen und Religionsgemeinschaften,
zu deren wichtigsten Funktionen die
Befriedigung dieses grundlegenden
anthropologischen Verlangens als
Essentiale gehört, insgesamt indiffe-
rent oder gar ablehnend gegenüber zu
stehen'. 

Recht auf öffentliches 
Bekunden

Dazuhin ist festzuhalten, daß solche
'positive Religionsfreiheit' nicht nur
ein Individualrecht bezeichnet, viel-
mehr auch - wie aus entsprechenden
Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes hervorgeht - korporati-
ve Geltung besitzt, sich also ausdrück-
lich auch auf die Religionsgemein-
schaften und ihre öffentlichen Wir-
kungsmöglichkeiten bezieht. 

Religionsfreiheit ist also das Recht zur
öffentlichen Proklamation, zur gesell-
schaftlichen Aktion und zu ungehin-
derter Mission." 

Aber die gewaltsame Mission ist etwa
in Afghanistan ja nicht Sache von
Shelter Now, sondern der Taliban, die
Hunderttausende von Muslime zwin-
gen, nach genau ihrer Art des Islam zu
leben wie sie.

Und im Übrigen: Wer gegen christliche
Mission ist, muß auch - da sind manche
islamischen Länder durchaus konse-
quent - jeden christlichen Gottesdienst
verbieten, denn jeder Gottesdienst ist
eine Einladung, Gottes Gnade anzuneh-
men. Er müßte auch jede christliche
Erziehung im Elternhaus und in
Jugendzentren ablehnen -  das wußten
die russischen Kommunisten nur zu
gut.

Die christliche Sängerin Helen Ber-
hane wurde wegen ihrer missionari-
schen Tätigkeit mißhandelt und
inhaftiert.

Natürlich darf Mission nicht mit
Gewalt geschehen. Sicher hat es in der
Geschichte auch sogenannte 'Mission'
als Begründung für Gewalt und Unter-
drückung gegeben. Kreuzzüge und
Kolonialismus fallen uns ein, von
christlicher wie von islamischer Seite.
Aber hier ist nicht das Problem die
öffentliche Propagierung der eigenen
Anschauung, sondern die damit ein-
hergehende gewaltsame Unterdrük-
kung von Menschenrechten bzw. die
Indienstnahme des staatlichen Gewalt-
monopols zur Förderung einer Reli-
gion. Dann aber ist das Problem die
Gewalt und der Begriff 'Mission' ist
hier sicher fehl am Platz.

Friedliche Missionsarbeit
weltweit ermöglichen

Ich möchte es in aller Kürze einmal so
formulieren: Die Alternative wird in
Zukunft nicht sein, ob oder ob wir
nicht alle Staaten und Religionen dafür
gewinnen können, ganz darauf zu ver-
zichten, andere Menschen für ihre
Religion zu gewinnen, also ob es uns
gelingt, im Sinne religiöser Menschen
ganz auf Mission zu verzichten - als
würde der Atheismus nicht ebenso
weltweit missionarisch verbreitet. 

Die Alternative wird sein, ob wir alle
Staaten und Religionen dafür gewin-
nen können, friedliche Missionsarbeit
untereinander zu ermöglichen, und
dafür auf jeden gewaltmäßigen oder
gesellschaftlichen Druck zu verzich-
ten, oder ob die Ausbreitung und
Sicherung der Religionen statt durch
Mission durch Gewalt und Druck
geschieht.

* Prof. Dr. mult. Thomas Schirrma-
cher ist Rektor und Ethiker am
Martin Bucer Seminar, Bonn, Pro-
fessor für Religionssoziologie an der
Staatlichen Universität Oradea,
Rumänien, und Direktor des Inter-
nationalen Institus für Religionsfrei-
heit der Weltweiten Evangelischen
Allianz in Bonn. Er gehört dem Vor-
stand der IGFM an.

Der Heilige Bonifatius ist der in
Deutschland bekannteste christliche
Märtyrer, der wegen seiner missiona-
rischen Tätigkeit getötet wurde. 
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